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Sehr geehrte Damen und Herren,

in volatilen Zeiten, wie wir Sie gegenwärtig haben, sind Vermögensumschichtungen 
in Betongold allenthalben auf der Agenda. Das Steuerrecht bietet hier einige 
Optimierungsmöglichkeiten in welcher Form man in Immobilien investieren kann. 
Sicherlich ist das immer von den individuellen Umständen abhängig. So spielt eine 
Rolle welche Immobilienart (Wohn- oder Gewerbeimmobilie) vorliegt bzw. wem die 
Erträge zu fließen sollen. Auch die Frage des optimalen Finanzierungsmix stellt sich 
regelmäßig, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Geld gerade so „billig“ ist. 
Gerne wird in diesem Zusammenhang auch über Vermögensumschichtungen nachge-
dacht. All diese Aspekte sind vielfach nicht singulär, sondern nur in einer Gesamtbe-
trachtung sinnvoll. Dazu kommt, dass diverse Steuerarten (Grunderwerbsteuer, 
Umsatzsteuer, Schenkungsteuer, Gewerbe- und Körperschaft- oder Einkommensteuer) 
von Relevanz sein können.

Vor einigen Tagen hatten wir einen Mandanten zu einem Erstgespräch in der Kanzlei. 
Er hatte bisher keine Erfahrungen mit Immobilieninvestitionen und wagte sich nun 
direkt an ein relativ großes Objekt. Er hatte aus einer Erbschaft ein unbebautes 
Grundstück in einer 1 B Lage erhalten und war gerade im Begriff, 11 Wohnungen darauf 
zu errichten. Bauseitig wurde er durch einen Architekten beraten. Da sich der 
Fertigstellungstermin näherte, kam der Gedanke auf, einen Teil der Wohnungen zu 
verkaufen, seine Ehefrau und seinen Sohn schenkweise zu bereichern, oder evtl. doch 
alle Wohnungen zu behalten.

An diesem Lebenssachverhalt ist gut zu erkennen, welche Verzweigungen das 
Steuerrecht hat. So ist die Idee, einige Wohnungen zu verkaufen mit der Fragestellung 
verbunden, ob es bei dieser Tätigkeit um einen gewerblichen Grundstückshandel geht 
und welche steuerlichen Folgen sich daraus ergeben. Was ist mit der Umsatzsteuer, 
die in den Baukosten steckt? Löst die Übertragung einer Wohnung auf die Ehefrau 
und/oder den Sohn die Schenkungsteuer aus?

Lösungsansätze gibt es hier sicherlich einige. Die Übertragung der Wohnung könnte 
schenkungsteuerneutral erfolgen, wenn diese vor Übertragung zum Familienwohn-
heim, durch Einzug der Eheleute, geworden ist. Die Schenkung an den Sohn könnte 
durch eine Übertragung mit Vorbehaltsnießbrauch im Rahmen gehalten werden. 
Sicherlich sind bei derartigen Gestaltungen dann auch gewisse Rückabwicklungsvor-
behalte sinnvoll, wenn sich die Verhältnisse in einer inakzeptablen Weise ändern 
sollten (z.B. grober Undank).

Wir empfehlen Ihnen daher, bevor Sie Fakten schaffen und den Kauf einer Immobilie 
anstreben, zunächst mit uns zu sprechen und zu ermitteln, auf welche Weise eine 
Investition, vor dem Hintergrund der Komplexität, Sinn macht.

Mit freundlichen Grüßen

Jochen Ball 
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH

Ausgabe 03 / 2020
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  Termine April 2020 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialabgaben fällig werden:

1  Für den abgelaufenen Monat, bei Viertel- 
jahreszahlern für das abgelaufene Kalen- 
dervierteljahr.

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, 
dass die Zahlung erst drei Tage nach 
Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine 
Einzugsermächtigung erteilt werden.

4  Für den abgelaufenen Monat, bei Dauer- 
fristverlängerung für den vorletzten 
Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne 
Dauerfristverlängerung) für das abgelau-
fene Kalendervierteljahr.

5  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohn- 
steueranmeldungen müssen grundsätz-
lich bis zum 10. des dem Anmeldungs-
zeitraum folgenden Monats (auf elektro- 

nischem Weg) abgegeben werden. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
bis zu drei Tagen werden keine Säumnis-
zuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanz- 
amts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6  Die Sozialversicherungsbeiträge sind ein- 
heitlich am drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats fällig. Um Säumnis- 
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich 
das Lastschriftverfahren. Bei allen Kran- 
kenkassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 24.04.2020, jeweils 0 Uhr) 

vorliegen. Regionale Besonder-heiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu 
beachten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, sollten 
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
  Überweisung 1 Scheck 2

 14.04.2020 17.4.2020 9.4.2020

 Entfällt 17.4.2020 9.4.2020

 Entfällt 17.4.2020 9.4.2020

 14.4.2020 17.4.2020 9.4.2020

 Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
 erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 28.4.2020 entfällt entfällt

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 5

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer 5

Kapitalertragssteuer,
Solidaritätszuschlag

Sozialversicherung 6
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  Entgelt für die Anbringung   
  von Werbung auf privatem Pkw ist   
  lohnsteuerpflichtig  

Ein Arbeitgeber schloss mit Mitarbeitern 
„Mietverträge über Werbeflächen an deren 
privaten Fahrzeugen“ ab, in denen sich die 
betreffenden Mitarbeiter zur Anbringung 
von Kennzeichenhaltern mit der Firmen-
werbung gegen ein Entgelt i. H. v. 255 Euro 
im Jahr verpflichteten. Das Finanzamt 
verlangte für das Entgelt Lohnsteuer. 

Das Finanzgericht Münster hielt das für 
rechtmäßig. Die Zahlungen des Arbeitge-
bers für das Anbringen der Kennzeichen-
halter mit Firmenwerbung stellten Arbeits- 
lohn dar. Entscheidend für die Zahlungen 
sei die Stellung der Vertragspartner als 
Arbeitnehmer und damit im weitesten 
Sinne deren Arbeitstätigkeit gewesen. Die 
betriebsfunktionale Zielsetzung, Werbung 
zu betreiben, habe nicht eindeutig im Vor- 
dergrund gestanden. Letzteres hätte nur 
dann angenommen werden können, wenn 
durch eine konkrete Vertragsgestaltung die 
Förderung des Werbeeffekts sichergestellt 
worden wäre. Die vom Arbeitgeber 
geschlossenen Verträge hätten aber ins- 
besondere keinerlei Vorgaben enthalten, 
um einen werbewirksamen Einsatz des 
jeweiligen Fahrzeugs sicherzustellen 
(Finanzgericht Münster, Urteil 1 K 3320/18 
vom 03.12.2019). 

  Verbesserung bei der steuerliche   
  Behandlung von Diensträdern  

Die obersten Finanzbehörden der Länder 
haben sich erneut in einem gemeinsamen 
Schreiben zur steuerlichen Behandlung 
von Fahrrädern geäußert, die Arbeitneh-
mer von ihren Arbeitgebern überlassen 
bekommen.

Überlässt der Arbeitgeber oder auf Grund 
des Dienstverhältnisses ein Dritter dem 
Arbeitnehmer ein betriebliches Fahrrad zur 
privaten Nutzung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn, ist diese Über- 
lassung steuerfrei (§ 3 Nr. 37 EStG). Erfolgt 
die Überlassung im Rahmen einer Gehalts- 
umwandlung, muss dieser zum Arbeits-

lohn gehörende geldwerte Vorteil versteu-
ert werden. Regelmäßig erfolgt die Berech- 
nung des zu versteuernden geldwerten 
Vorteils mit der 1 %-Methode, d. h. der 
Arbeitnehmer zahlt jeden Monat auf 1 % 
des Anschaffungspreises Steuern. 

Das neue Schreiben korrigiert nun die 
Bestimmung zum Anschaffungspreis. Die 
Berechnungsgrundlage für die Festlegung 
der monatlich fälligen Steuern ist grund-
sätzlich die auf volle 100 Euro abgerundete 
unverbindliche Preisempfehlung des Her- 
stellers, Importeurs oder Großhändlers im 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Fahr- 
rads einschließlich der Umsatzsteuer. Das 
gilt auch dann, wenn der tatsächliche Kauf- 
preis niedriger war.

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer das betriebliche Fahrrad erstmals 
nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 
1. Januar 2031, wird die Bemessungsgrund-
lage halbiert. Der Arbeitnehmer versteuert 
demnach nicht 1 % der unverbindlichen 
Preisempfehlung, sondern nur noch 0,5 %. 

Und ab 1. Januar 2020 muss nur noch 0,25 % 
der unverbindlichen Preisempfehlung 
versteuert werden. In diesen Fällen kommt 
es nicht auf den Zeitpunkt an, zu dem der 
Arbeitgeber dieses Fahrrad angeschafft, 
hergestellt oder geleast hat, sondern nur 
auf den Zeitpunkt der Überlassung. Diese 
Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2030.

Wurde das betriebliche Fahrrad vor dem  
1. Januar 2019 vom Arbeitgeber bereits 
einem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung 
überlassen, bleibt es bei einem Wechsel 
des Nutzungsberechtigten nach dem  
31. Dezember 2018 für dieses Fahrrad bei 
der vollen Bemessungsgrundlage, also 1 % 
der unverbindlichen Preisempfehlung 
(Ministerium für Finanzen Baden-Württem-
berg, Erlass (koordinierter Ländererlass) 
3- S-2334 / 187 vom 09.01.2020).

  Schätzung der Einnahmen und   
  Umsätze bei einem Imbiss  

Bei der Außenprüfung eines Imbisses kam 
der Betriebsprüfer zu der Einschätzung, 
dass die Aufzeichnungen über die Höhe 
der Einnahmen im Prüfungszeitraum grob 
mangelhaft waren. Es fehlten Einzelauf-
zeichnungen an insgesamt 1.090 Tagen. 
Unabhängig davon erfüllten die aufbe-
wahrten Tagesendsummenbons der elek- 
tronischen Kasse nicht die erforderlichen 
Formerfordernisse, weil die Bons keinerlei 
Angaben zu eventuellen Stornierungen 
aufwiesen. Das ohne gesetzliche Verpflich-
tung geführte Kassenbuch war nur 
wöchentlich und nicht täglich geführt 
worden, und daher nicht aussagekräftig. 
Für den Betrieb wurden Rohgewinnauf-
schlagsätze (RGAS) i. H. von 77-86 % pro 
Jahr erklärt. Diese Werte standen in einem 
erheblichen Missverhältnis zu sämtlichen 
Erfahrungen im Wirtschaftsverkehr über 
die Höhe von RGAS im Gastronomiebe-
reich. Der Betriebsprüfer sah daher eine 
Schätzung mittels eines externen Betriebs-
vergleichs als sachgerecht an und legte 
RGAS von 238 % auf den erklärten Waren- 
einsatz fest. Durch diese Hinzuschätzung 
kam es zu Steuernachforderungen in 
beträchtlicher Höhe, gegen die der Imbiss- 
betreiber im Wege der Klage vorging.

Das Finanzgericht Hamburg erklärte die 
Schätzung durch das Finanzamt auf Basis 
des externen Betriebsvergleichs für zulässig 
und damit auch das Heranziehen der amt- 
lichen Richtsatzsammlung. Eine Schätzungs- 
befugnis des Finanzamts bestehe bei über-
wiegenden Bargeschäften dann, wenn 
keine Einzelaufzeichnungen vorgelegt 
werden und die Tagesendsummenbons 
keine Stornierungen ausweisen. Zudem 
könne die Schätzung auf einen externen 
Betriebsvergleich gestützt werden, wenn 
das Speisenangebot sehr vielfältig ist, die 
Relevanz der einzelnen Warengruppen 
schwer ermittelbar ist und die fehlenden 
Überprüfungsmöglichkeiten vom Steuer-
pflichtigen zu vertreten sind (Finanzgericht 
Hamburg, Beschluss 6 V 240/18 vom 
07.02.2020).
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  Keine Spekulationssteuer auf   
  häusliches Arbeitszimmer  

Eine Lehrerin machte Aufwendungen für 
ihr häusliches Arbeitszimmer als Werbungs- 
kosten geltend, die mit dem Höchstbetrag 
von 1.250 Euro anerkannt wurden. Das 
Arbeitszimmer machte ca. 10 % der Wohn- 
fläche aus. Sie hatte die Eigentumswoh-
nung im Jahr 2012 erworben und veräußerte 
sie im Jahr 2017. Das Finanzamt berück-
sichtigte den anteiligen Erlös für das 
Arbeitszimmer als Veräußerungsgewinn.

Das Finanzgericht Baden-Württemberg hielt 
dies nicht für rechtmäßig. Zwar sei die Ver- 
äußerung der Eigentumswohnung inner- 
halb der zehnjährigen Spekulationsfrist 
erfolgt, allerdings gelte eine Ausnahme bei 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die 
Klägerin habe ihre Wohnung ausschließlich 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Daran 
ändere auch das häusliche Arbeitszimmer 
nichts. Die Nutzung eines untergeordneten 
Teils der Wohnung für berufliche Zwecke 
stehe der Befreiung nicht entgegen 
(Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil 
5 K 338/19 vom 23.07.2019, Revision einge- 
legt, Bundesfinanzhof IX R 27/19 vom 
20.11.2019).

  Prüfungsschwerpunkte   
  der Finanzämter  

Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-West-
falen hat Hinweise gegeben, welche 
Prüfungsschwerpunkte ihre Finanzämter 
für den Veranlagungszeitraum 2020 
haben. U. a. wird die Einkünfteerzielungs-
absicht bei „Liebhaberei“ besonders 
geprüft. Auch in anderen Bundesländern 
wird in vielen Bereichen besonders auf 
exakte Angaben Wert gelegt und geprüft.

■  Prüfungsschwerpunkte bei den Steuer- 
erklärungen von Arbeitnehmern sind  
u. a. beim Bereich Werbungskosten: 
doppelte Haushaltsführung, Auswärtstä-
tigkeit. Im Bereich Sonderausgaben: 
Beiträge an berufsständische Versor-
gungseinrichtungen. Im Bereich Pflege: 
Kosten der Heimunterbringung, 

doppelte Haushaltsführung und erst- 
malige Unterstützungsleistungen.

■  Prüfungsschwerpunkte bei den Steuer- 
erklärungen von Immobilien-Eigentümern 
sind z. B. erstmalige Vermietung einer 
Ferienwohnung und Photovoltaikanlage 
bei erstmaliger Geltendmachung sowie 
erstmalige Verpachtung.

■  Prüfungsschwerpunkte bei den Steuer- 
erklärungen von Kapitalanlegern sind  
u. a. Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer 
als Sonderausgaben, Darlehensbezie-
hungen zwischen Kapitalgesellschaft 
und Gesellschafter. In diesem Bereich 
werden besonders viele Finanzämter die 
Veräußerung von Anteilen an Kapital-
gesellschaften prüfen.

  Doppelte Haushaltsführung von   
  Ledigen bei Beteiligung an den   
  Kosten eines Mehrgenerationen-   
  haushaltes  

Nach der seit 2014 geltenden Neuregelung 
im Reisekostenrecht erfordert eine Woh- 
nung außerhalb des Ortes der ersten 
Tätigkeitsstätte, dass der Steuerpflichtige 
sich finanziell an den „Kosten der Lebens- 
führung“ beteiligt. Diese Neuregelung 
– eine Gesetzesverschärfung – richtet sich 
vor allem gegen die steuerliche Anerken-
nung einer doppelten Haushaltsführung in 
Fällen, in denen ledige Arbeitnehmer außer- 
halb des Ortes ihrer ersten Tätigkeitsstätte 
mietfrei eine Wohnung oder ein Zimmer im 
Haus der Eltern bewohnen (sog. Mehrge-
nerationenhaushalte).

Im Streitfall bewohnte ein lediger Elektro-
ingenieur (Kläger) ohne Mietvertrag in sei- 
nem Elternhaus zusammen mit seinem 
Bruder eine nicht abgeschlossene Wohnung 
im Obergeschoss, während die Eltern im 
Erdgeschoss lebten. Der Kläger beteiligte 
sich nicht an den laufenden Haus- und 
Nebenkosten, überwies aber im Dezember 
des Streitjahres rund 1.200 Euro als monat- 
liche Kostenbeteiligung für Januar bis 
Dezember sowie einen Betrag von 550 Euro 
(Beteiligung an der Fenstererneuerung im 

Elternhaus). Anhand von Kreditkartenab-
rechnungen konnte er nachweisen, dass er 
für Lebensmitteleinkäufe am Heimatort 
1.410 Euro ausgegeben hatte. Am Arbeits-
ort bewohnte er eine gemietete Zweitwoh-
nung (Zwei-Zimmer-Wohnung). Das Finanz- 
amt lehnte den Abzug der Aufwendungen 
für eine doppelte Haushaltführung ab, da 
eine erforderliche Beteiligung an den 
laufenden Haus- und Wohnungskosten 
nicht rückwirkend herbeigeführt werden 
könne. 

Das Finanzgericht Niedersachsen hat als 
erstes Finanzgericht zu der genannten 
Neuregelung Stellung genommen und gab 
der Klage statt. Auch einmalige, unregel-
mäßige oder außergewöhnliche Kosten-
beiträge seien anzurechnen. Auf den 
Zahlungszeitpunkt – Anfang, Mitte oder 
Ende des jeweiligen Jahres – komme es 
nicht an. Das beklagte Finanzamt hat 
mittlerweile Revision eingelegt (Finanzge-
richt Niedersachsen, Urteil 9 K 209/18 vom 
18.09.2019, Revision eingelegt, Bundes-
finanzhof VI R 39/19 vom 20.01.2020).

  Selbst bewohntes Haus verkauft –   
  Keine Spekulationssteuer trotz   
  Zwischenvermietung  

Wenn Eigentümer ihr Haus oder ihre Woh- 
nung verkaufen, fällt auf den Gewinn 
grundsätzlich Einkommensteuer an, außer 
wenn seit dem Kauf zehn Jahre vergangen 
sind oder die Immobilie zumindest im Jahr 
der Veräußerung und den beiden vorange-
gangenen Jahren nur zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt worden ist. Das gilt auch 
dann, wenn das Haus vor dem Verkauf ein 
paar Monate vermietet war. Entscheidend 
ist die Nutzung in den Vorjahren des 
Verkaufs.

In einem Streitfall hatte ein Mann im Jahr 
2006 eine Eigentumswohnung erworben 
und diese bis April 2014 durchgehend zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt. Von Mai 
2014 bis zum Verkauf der Wohnung im 
Dezember 2014 vermietete er die Woh-
nung. Das Finanzamt ermittelte im Jahr des 
Verkaufs einen steuerpflichtigen Veräuße-
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rungsgewinn, denn die Steuerbefreiung 
gelte nur für selbst genutzte Immobilien.
Der Bundesfinanzhof gab hingegen dem 
Mann Recht. Es genüge, wenn die Immo- 
bilie im Vorjahr des Verkaufs durchgehend 
selbst genutzt worden sei. Für das zweite 
Vorjahr und das Verkaufsjahr genüge es, 
wenn der Kläger die Wohnung zumindest 
einen Tag selbst bewohnt habe (Bundes-
finanzhof, Urteil IX R 10/19 vom 03.09.2019).

Hinweis: Haben Sie als langjähriger Eigen- 
tümer eine selbst bewohnte Immobilie nur 
kurz vor dem Verkauf vermietet und wurde 
Einkommensteuer auf den Verkaufserlös 
erhoben, sollten Sie Einspruch gegen den 
Steuerbescheid einlegen. Wir helfen Ihnen 
gerne dabei.

  Bei Bäckereien im Eingangs-   
  bereich von Supermärkten gilt   
  beim Verkauf von Backwaren zum   
  dortigen Verzehr der volle Umsatz-   
  steuersatz  

Die Betreiberin von insgesamt 84 Kondito-
reien und Cafés, die sich zum größten Teil 
in nicht abgetrennten Eingangsbereichen 
von Lebensmittelmärkten (sog. Vorkassen-
zonen) befanden, verkaufte Backwaren über 
den Ladentresen. Die Kunden konnten zum 
Verzehr die teilweise mit Tischdecken und 
Blumenschmuck versehenen Tische 
nutzen, mussten aber das Geschirr selbst 
abräumen. Das Finanzamt unterwarf die 
Umsätze dem Regelsteuersatz.

Das Finanzgericht Münster hielt das für 
rechtmäßig. Die Umsätze seien nicht als 
begünstigte Lebensmittellieferungen, 
sondern als dem Regelsteuersatz unterlie-
gende sonstige Leistungen zu behandeln. 
Den Kunden würden nicht nur Backwaren 
verkauft, sondern zusätzliche Dienstleis-
tungen erbracht. Für den Verzehr seien 
teilweise mit Dekoration versehene Tische 
und Sitzmöglichkeiten sowie Geschirr zur 
Verfügung gestellt und das Mobiliar und 
das Geschirr auch gereinigt worden. Es 
habe sich nicht um bloß behelfsmäßige 
Verzehrvorrichtungen gehandelt. Das 
Mobiliar sei nach den objektiven Gegeben-

heiten auch ausschließlich zur Nutzung 
durch die Kunden der Bäckereifilialen 
bestimmt gewesen. Dies hätte sich aus der 
räumlichen Anordnung in unmittelbarer 
Nähe der Verkaufstheken, der Farbe des 
Mobiliars, der vom übrigen Boden 
abweichenden Bodenfarbe und der 
entsprechenden Dekoration ergeben 
(Finanzgericht Münster, Urteil 15 K 2553/16 
vom 03.09.2019, Revision eingelegt, 
Bundesfinanzhof XI R 25/19). 

  Steuerliche Behandlung von   
  Tätigkeiten im Bereich Alten-/   
  Krankenpflege  

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat in 
einer Verfügung zur steuerlichen Behand-
lung von Einkünften aus selbständiger 
Tätigkeit in der Alten-/Krankenpflege 
Stellung genommen.

Die Voraussetzungen für eine freiberufliche 
Tätigkeit erfüllen danach Berufsgruppen, 
die zum Führen der Berufsbezeichnung 
Krankenpfleger/Krankenschwester bzw. 
zum Führen der Berufsbezeichnung Alten- 
pfleger berechtigt sind. Hierzu zählen auch 
die nach landesrechtlichen Vorschriften 
staatlich anerkannten Altenpfleger/innen. 
Krankenpflegehelfer und Altenpflegehelfer 
erfüllen diese Voraussetzungen nicht.

Wenn Leistungen der häuslichen Kranken-
pflege erbracht werden, stellt dies die 
Ausübung eines Heilhilfsberufs dar, die 
mit der Tätigkeit eines Krankengymnasten 
vergleichbar ist. Somit handelt es sich um 
eine freiberufliche Tätigkeit.

Die Erbringung von Leistungen der häus- 
lichen Pflegehilfe stellt hingegen keine 
heilhilfsberufliche Tätigkeit dar. Somit han-
delt es sich ebenso um eine gewerbliche 
Tätigkeit wie die Unterstützung im Alltag 
durch sog. Seniorenassistenzen (Oberfi-
nanzdirektion Frankfurt am Main, Verfü-
gung S-2246 A - 023 - St 21 vom 26.07. 
2019).

  E-Mails zum Transparenzregister  

Das Bundesfinanzministerium (BMF) warnt 
aktuell vor betrügerischen E-Mails zur Regis- 
trierung im Transparenzregister. In diesen 
E-Mails werden die Empfänger zu einer 
kostenpflichtigen Registration im Transpa-
renzregister aufgefordert. Tatsächlich sind 
die Eintragungen kostenlos.

Die E-Mails werden unter dem Namen 
„Organisation Transparenzregister e.V.“ 
verschickt. Die Empfänger werden auf die 
Mitteilungspflicht an das Transparenzre-
gister nach dem Geldwäschegesetz (GWG) 
hingewiesen und Bußgelder bei unterblei-
bender Registrierung angedroht. In den 
Mails wird der Eindruck erweckt, man müsse 
sich kostenpflichtig auf www.Transparenz-
registerDeutschland.de registrieren.

Das BMF warnt ausdrücklich davor, auf 
solche oder ähnliche E-Mails zu reagieren, 
sich auf der oben genannten Internetseite 
zu registrieren oder Zahlungen zu leisten. 
Die offizielle Interseite des Transparenzre-
gisters im Sinne des GWG lautet www.
transparenzregister.de.

  Gesellschaftsrechtlich veranlas-   
  ste Darlehensverluste  

Neu geregelt wurde auch die steuerliche 
Berücksichtigung von Darlehensverlusten 
eines GmbH-Gesellschafters, der seiner 
GmbH, an der er mit mindestens 1 % betei- 
ligt ist, ein Darlehen gewährt hat, welches 
später ausfällt. Danach ist der Darlehens-
verlust bei einem Verkauf oder bei einer 
Liquidation der GmbH-Beteiligung zu 60 % 
steuerlich abziehbar, wenn die Darlehens-
gewährung gesellschaftsrechtlich 
veranlasst war. Dies ist der Fall, wenn  
ein fremder Dritter das Darlehen unter 
gleichen Umständen nicht gewährt hätte. 
Eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung 
kann auch später eintreten, wenn nämlich 
das Darlehen trotz Eintritts der finanziellen 
Krise bei der GmbH stehen gelassen wird 
und ein fremder Dritter das Darlehen unter 
gleichen Umständen zurückgefordert 
hätte.
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Diese Grundsätze gelten auch für die Über- 
nahme einer Bürgschaft durch den GmbH- 
Gesellschafter für Verbindlichkeiten der 
GmbH, wenn der GmbH-Gesellschafter aus 
der Bürgschaft in Anspruch genommen 
wird.

Hinweis: Die Neuregelung stellt im Wesent-
lichen die alte Rechtslage her, die bis zu 
einer Änderung der Rechtsprechung im 
Jahr 2017 galt. Sie ist grundsätzlich nach 
dem 31.7.2019 (an diesem Tag wurde das 
Gesetz von der Bundesregierung beschlos-
sen) anzuwenden. Auf Antrag kann die 
Neuregelung auch rückwirkend angewendet 
werden.

  Förderung von F&E  

Ende 2019 wurde das „Gesetz zur steuer-
lichen Förderung von Forschung und 
Entwicklung“ verabschiedet. Damit kann 
ab dem 1.1.2020 eine sog. Forschungszu-
lage in Anspruch genommen werden.

Die Kernelemente des Gesetzes:
Förderfähig sind Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben aus den Kategorien Grund- 
lagenforschung, industrieller Forschung 
oder experimenteller Entwicklung. 
Einschränkungen auf bestimmte Branchen/ 
Tätigkeiten gibt es nicht.

Alle in Deutschland steuerpflichtigen 
Unternehmen, die Forschung und Entwick-
lung betreiben, sind anspruchsberechtigt. 
Eine Förderung ist auch für die Vergabe 
eines Forschungsauftrages beim Auftrag-
geber (Auftragsforschung) möglich. 
Hiervon sollen kleinere Unternehmen 
profitieren, die bei der Forschung mangels 
eigener Forschungskapazitäten oft auf die 
Auftragsforschung angewiesen sind.

Die Forschungszulage beträgt 25 % der 
förderfähigen Aufwendungen. Dies sind 
insbesondere dem Lohnsteuerabzug 
unterliegende Löhne und Gehälter der 
Arbeitnehmer, die in begünstigten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
mitwirken. Bei der Auftragsforschung 
werden 60 % des Entgeltes, das der 

Auftraggeber an den Auftragnehmer leistet, 
als förderfähiger Aufwand angesehen. Die 
förderfähige Bemessungsgrundlage wird 
pro Unternehmen/Konzern auf eine Ober- 
grenze von 2 Mio. € pro Wirtschaftsjahr 
begrenzt. Das führt zu einer höchstmög-
lichen Forschungszulage pro Wirtschafts-
jahr in Höhe von 500.000 €.

Hinweise: Die Forschungszulage wird auf 
die Ertragsteuerschuld des Anspruchsbe-
rechtigten angerechnet. Ist die Forschungs- 
zulage höher als die im Rahmen der nächs-
ten Veranlagung festgesetzte Steuer, wird 
dieser höhere Betrag als Steuererstattung 
ausgezahlt. Damit können auch For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten von 
Unternehmen gefördert werden, die sich in 
einer Verlustphase befinden und deshalb 
keine oder nur wenig Steuern zahlen.

Da es sich bei der Fördermaßnahme um 
ein Gesetz mit Rechtsanspruch handelt, 
erhält jeder Anspruchsberechtigte, der die 
Voraussetzungen erfüllt, die steuerliche 
Förderung in Form der Forschungszulage. 
Die Wirkung des Gesetzes soll nach fünf 
Jahren evaluiert werden.

  Grundsteuererlass bei Mietaus-   
  fällen  

In Fällen wesentlicher Ertragsminderung 
(z. B. wegen Leerstands) kann ein Antrag 
auf Grundsteuererlass gestellt werden. 
Hierbei ist in Bezug auf Mietausfälle des 
letzten Jahres die Ausschlussfrist des 
31.3.2020 zu beachten. Bis zu diesem 
Zeitpunkt muss der Antrag bei den Steuer- 
ämtern der Städte und Gemeinden gestellt 
werden (in den Stadtstaaten sind die 
Finanzämter zuständig).

Hinweis: Ein Steuererlass wird erst gewährt, 
wenn sich der Rohertrag um mehr als 50 % 
gemindert hat. Die Grundsteuer wird dann 
in Höhe von 25 % erlassen.

Beträgt die Minderung des normalen Roh- 
ertrags 100 %, ist die Grundsteuer in Höhe 
von 50 % zu erlassen. Der Steuererlass 
setzt voraus, dass der etwaige Leerstand 

nicht vom Steuerpflichtigen zu vertreten 
ist. Dies muss der Vermieter entsprechend 
nachweisen (z. B. durch eine Dokumenta-
tion seiner Vermietungsbemühungen).

  Missbrauch von Kundendaten   
  rechtfertigt fristlose Kündigung  

Im vorliegenden Fall war der Kläger bei der 
Beklagten als SAP-Berater angestellt. Vom 
Rechner eines Spielcasinos aus bestellte 
er Kopfschmerztabletten für zwei Vorstands- 
mitglieder einer Kundin der Beklagten, 
wobei er zwecks Zahlung per Lastschrift 
auf zuvor von einem verschlüsselten 
Rechner der Kundin auf einen privaten 
Memory-Stick heruntergeladene Namen, 
Anschriften und Bankverbindungsdaten 
von Kunden der Kundin zurückgriff. Er ließ 
dem Vorstand dieser Kundin die Anmer-
kung zukommen, dass sie aufgrund der 
Bestellung sehen könnten, wie einfach 
Datenmissbrauch sei. Der Kläger hatte die 
Beklagte zuvor nicht über bestehende 
Sicherheitslücken bei der Kundin infor-
miert. Nachdem er eine fristlose Kündi-
gung von der Beklagten erhielt, erhob er 
dagegen Kündigungsschutzklage.

Das Arbeitsgericht Siegburg wies die Klage 
ab. Die fristlose Kündigung sei gerechtfer-
tigt. Der Kläger habe durch sein Vorgehen 
gegen seine Pflicht zur Rücksichtnahme 
auf die Interessen des Arbeitgebers ekla- 
tant verstoßen (Arbeitsgericht Siegburg, 
Pressemitteilung vom 27.01.2020 zum 
Urteil 3 Ca 1793/19 vom 15.01.2020). 

  Mindestlöhne für Beschäftigte in   
  der Altenpflege werden ange-   
  hoben  

Die Pflegekommission hat sich auf höhere 
Mindestlöhne für Beschäftigte in der Alten- 
pflege geeinigt. Die Mindestlöhne für Pfle- 
gehilfskräfte sollen ab 1. Juli 2020 im Osten 
und im Westen in vier Schritten auf einheit- 
lich 12,55 Euro pro Stunde steigen. Darüber 
hinaus wurde ein Pflegemindestlohn für 
qualifizierte Pflegehilfskräfte (Pflegekräfte 
mit einer mindestens 1-jährigen Ausbil-
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Die in dieser Mandantenzeitung 
gegebenen Informationen können 
die zugrunde liegenden Sachver-
halte oftmals nur verkürzt wieder-
geben. Wir bitten Sie daher, vor 
Entscheidungen auf der Grund lage 
dieser Informationen, diesbezüg-
lich mit uns Kontakt aufzunehmen.

dung und einer entsprechenden Tätigkeit) 
und für Pflegefachkräfte festgelegt.
Ab dem 1. April 2021 sollen für qualifizierte 
Pflegehilfskräfte im Osten ein Mindestlohn 
in Höhe von 12,20 Euro pro Stunde und im 
Westen in Höhe von 12,50 Euro pro Stunde 
eingeführt werden. Die Ost-West-Anglei-
chung soll zum 1. September 2021 auf 
einheitlich 12,50 Euro pro Stunde vollzo-
gen werden. Ab 1. April 2022 soll der 
Mindestlohn für qualifizierte Pflegehilfs-
kräfte auf 13,20 Euro pro Stunde steigen.

Zum 1. Juli 2021 soll für Pflegefachkräfte 
ein einheitlicher Mindestlohn in Höhe von 
15,00 Euro pro Stunde eingeführt werden. 
Ab 1. April 2022 soll der Mindestlohn für 
Pflegefachkräfte auf 15,40 Euro pro Stunde 
steigen (Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS), Pressemitteilung vom 
29.01.2020).

Hinweis: Für Beschäftigte in der Pflege soll 
es neben dem gesetzlichen Urlaubsan-
spruch einen Anspruch auf zusätzlichen 
bezahlten Urlaub geben. Dieser beträgt bei 
Beschäftigten mit einer 5-Tage-Woche für 
das Jahr 2020 fünf Tage. Für die Jahre 2021 
und 2022 soll der Anspruch auf zusätzli-
chen bezahlten Urlaub jeweils sechs Tage 
betragen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

Aus diesem Grund haben wir beschlossen, alle Veranstaltungen vorerst auszusetzen.
Damit folgen wir den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

Wir werden, sobald die Lage eindeutiger ist und seriöse Prognosen möglich sind, die geplanten Veranstaltungen neu terminieren  
und Sie dazu informieren.

Bleiben Sie gesund!

Die Geschäftsführung von DORNBACH

  Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH 

  wpg@dornbach.de · www.dornbach.de 

WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf 
und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage 
www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich 
direkt an Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin:
Telefon: +49 261 94 31 - 438
Mail:   lschmidt@dornbach.de

STANDORTE

Bad Homburg / FFM · Bergisch Gladbach · Bergisch 
Gladbach / NL von Köln · Berlin · Bonn · Darmstadt · 
Dessau-Roßlau · Flughafen FF / Hahn · Frankfurt am Main · 
Hamburg · Koblenz · Köln · Lutherstadt Wittenberg ·  
Mainz · München · Pforzheim · Pirna · Rinteln · Saar- 
brücken · Solingen · Wetzlar


